
VEREINBARUNG ZUR ÜBERTRAGUNG DER AUFSICHTSPFLICHT
GEM. § 1 ABS. 1 NR. 4 JUGENDSCHUTZGESETZ (JUSCHG)

1. PERSONENSORGEBERECHTIGE(R) (ELTERN, VORMUND)

2. KIND / JUGENDLICHE(R)

4. ANGABE ZUR VERANSTALTUNG/DISKOTHEK
UND ZUR GÜLTIGKEITSDAUER DER BEAUFTRAGUNG

3. ERZIEHUNGSBEAUFTRAGTE PERSON

NAME, VORNAME

NAME, VORNAME

NAME DER VERANSTALTUNG

BITTE RÜCKSEITE BEACHTEN!

NAME, VORNAME

ADRESSE

ADRESSE

ORT DER VERANSTALTUNG

ADRESSE

TELEFONNUMMER

GEBURTSDATUM

DIE VEREINBARUNG GILT AN FOLGENDEM DATUM

GEBURTSDATUM

BEI DER ERZIEHUNGSBEAUFTRAGTEN 
PERSON HANDELT ES SICH UM:

DIE VOLLJÄHRIGE SCHWESTER /
DEN VOLLJÄHRIGEN BRUDER

FRAGEN ZUM JUGENDSCHUTZ? WIR HELFEN WEITER:

jugendschutz@emahevents.de

DIE TANTE / DEN ONKEL UM FOLGENDE
VOLLJÄHRIGE PERSON:

(BITTE EINTRAGEN)



VEREINBARUNG ZUR ÜBERTRAGUNG DER AUFSICHTSPFLICHT
GEM. § 1 ABS. 1 NR. 4 JUGENDSCHUTZGESETZ (JUSCHG)

BITTE VORDERSEITE BEACHTEN!
FRAGEN ZUM JUGENDSCHUTZ? WIR HELFEN WEITER:

jugendschutz@emahevents.de

HINWEISE ZUR ÜBERTRAGUNG DER AUFSICHTSPFLICHT:

• Die Personensorgeberechtigten tragen die Verantwortung bei der Auswahl der 
Aufsichtsperson. Die Übertragung kann nur auf volljährige Personen erfolgen, 
die geeignet und in der Lage sind Erziehungsaufgaben wahrzunehmen.

• Die erziehungsbeauftragte Person muss sich ausweisen können.

• Die erziehungsbeauftragte Person ist dafür verantwortlich, dass die Jugend-
schutzbestimmungen bezüglich eines Alkohol- und/oder Rauchverbots beachtet 
werden (§ 9 und § 10 Jugendschutzgesetz).

• Die erziehungsbeauftragte Person muss während dem gesamten Aufenthalt des 
Jugendlichen bei der Veranstaltung/in der Diskothek anwesend sein.

• Die erziehungsbeauftragte Person darf während der Begleitung nicht unter 
Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

• Die Aufsichtsübertragung kann nur für einen bestimmten Abend erfolgen 
(keine „Dauerbeauftragung“).

• Die Übertragung auf den Gastwirt/Veranstalter ist nicht zulässig.

Als Inhaber der Personensorge erkläre ich/erklären wir hiermit, dass die unter Nr. 
3 genannte Person beauftragt ist, für den Besuch der o. g. Veranstaltung/Disko-
thek die Aufsichtspflicht für mein/unser o. g. Kind zu übernehmen. Von den Hin-
weisen habe ich Kenntnis genommen. 

Als erziehungsbeauftragte Person übernehme ich die Aufsichtspflicht und somit 
für die Verantwortung für das o. g. Kind für den Besuch der o. g. Veranstaltung/
Diskothek. Von den Hinweisen habe ich Kenntnis genommen. 

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift erziehungsbeauftragte 
Person

Unterschrift des
Personensorgeberechtigten


